
BETRIEB, UNTERHALT UND AUSSERBETRIEBNAHME - 
EIGENTÜMERPFLICHTEN 

Die Inhaber von Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten müssen dafür sorgen, dass 
die zum Schutz der Gewässer erforderlichen baulichen und apparativen Vorrichtungen 
erstellt, regelmässig kontrolliert und einwandfrei betrieben und gewartet werden (Art. 22 Abs. 
1 GSchG). 

Meldepflichtige Anlagen 

Das Erstellen, Ändern oder Ausserbetriebnehmen von Anlagen, die keiner Bewilligung 
bedürfen, ist grundsätzlich meldepflichtig (Art. 22 Abs. 5 GSchG). (Meldeformular siehe 
Bewilligungs-, Melde- und Kontrollpflicht.) 

Dies betrifft die Anlagen mit einem Fassungsvermögen zwischen 450 und 2'000 Liter je 
Behälter in den Gewässerschutzbereichen Au und Ao sowie alle Anlagen ab 450 Liter im 
übrigen Bereich (üB). 

Kontrolle mindestens alle 10 Jahre 

Bewilligungspflichtige Lageranlagen müssen mindestens alle zehn Jahre durch eine 
Fachperson kontrolliert werden. Die bisherigen Aufforderungen zur Durchführung der 
Kontrollen (Tankrevisionen) durch die zuständige kantonale oder kommunale Stelle entfallen.  

Für meldepflichtige Anlagen gilt auch bezüglich Kontrollintervall die Eigenverantwortung.  

Umfang der Kontrolle 

Die Kontrolle umfasst die Überprüfung auf Dichtheit von Tank, Auffangwanne, Leitungen und 
apparativen Vorrichtungen (z.B. Abfüllsicherung). 

Die Fachperson stellt dem Anlageinhaber einen Kontrollrapport aus. Dieser ist mindestens 
10 Jahre aufzubewahren. 

Mängelbehebung 

Werden an einer Anlage Mängel festgestellt, sind diese vom Anlageinhaber unverzüglich 
beheben zu lassen. Behälter von mangelhaften Tankanlagen sollten erst dann wieder befüllt 
werden, wenn die Mängel behoben sind. 

Wartung von Leckanzeigesystemen 

Die Funktionstüchtigkeit der Leckanzeigesysteme ist von den Inhabern bei doppelwandigen 
Behältern und Rohrleitungen alle zwei Jahre, bei einwandigen Behältern und Rohrleitungen 
einmal jährlich kontrollieren zu lassen. 

Ausser Betrieb setzen einer Anlage 

Die Ausserbetriebnahme muss durch eine Fachperson erfolgen und ist von dieser schriftlich 
zu bestätigen. Die Ausserbetriebnahme ist der zuständigen Stelle der Gemeinde zu melden. 
Bei Anlagen im Zuständigkeitsbereich des Kantons leitet die Gemeinde diese Meldung 
weiter. 
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